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Handlungen bisher -verhüllt waren , hatte sich bi«

zum 1S. März 1815 verzogen , wo die hier wört¬

lich gegebene Erklärung in das Protokoll des

Kongresses eingerückt , und am 20 . darauf durch

die bevollmächtigten Gesandten der acht Mächte,

die den Frieden von Paris unterzeichneten , mir

ihren Unterschriften versehen wurden.

Erklärung
des

Wiener - Kongresses
die SchweizerischenAngelegenheiten

betreffend.

Die Mächte , welche berufen sind , zu Ersül-

lung des sechsten Artikels des Pariser - Vertrag«

vom 21 . Mai 1814 , durch ihre Dazwischenkunft

die Verhältnisse der Schweiz festsetzen zu helfen,

überzeugt . Laß das allgemeine Staaten - Jnteresse

zu Gunsten der schweizerischen Eidgenoffenschaft

die Anerkennung einer immerwährenden Neu¬

tralität erheischt , und gesinnt , durch Rückerstat¬

tungen und Ueberlassungen von Landesgebiet,

ihr die für die Sicherstellung ihrer Unabhängig¬

keit und iür die Handhabung ihrer Neutralität

«rsorderlichen Mittel darzureichen;



Nachdem ste über die Interessen der verschie¬
denen Kantone die erforderlichen Erkundigun¬
gen gesammelt ^ und die ihnen durch die Schwei¬
zerische Gesandtschaft vorgetragenen Begehren in
Betracht gezogen haben:

Erklären,
daß , sobald die schweizerische Tagsayung zu den
«n dem gegenwärtigen Vergleich festgesezten Be¬
dingungen ihre Zustimmung in guter und gehö¬
riger Form wird ertheilt haben , eine Urkunde
Ausgefertigt werden soll , welche von Seite aller
Mächte die Anerkennung und Gewährleistung der
immerwährenden Neutralität der Schweiz inner¬
halb ihrer neuen Grenzen enthalten , und einen
Bestandtheil derjenigen Urkunde Hilden wird,
die in Vollziehung des dreiundzwanzigsten Arti¬
kels des obbenannten Pariser - Friedensschlusses
vom 30 . Mai die Anordnungen dieses Vertra¬
ges vervollständigen soll.

Vergleich.
k. Der unverlezte Bestand der neunzehn

Kantone , wie sich dieselben im Zeitpunkt der
Uebereinkunft vvm 29. Cbristmonat 1813 als
Staalskörver befanden , wird als die Grundlage
der Schweizerischen Bundessystems anerkannt,

n . Das Wallis , das Gebiet von Genf , d«S



Fürstenthum Neuenburg sind der Schweiz ein¬
verleibt , und werden drei neue Kantone bilden;

die vormals zum Kanton Waadt gehörige V»U-o

Sss viixxe ; wird demselben zurückgegeben.
III . Auf den von der Eidgenossenschaft geäus-

serten Wunsch für die Einverleibung des ViS-
thumS Basel , und in der Absicht , das Schicksal
dieses Landes gänzlich festzusetzen , erklären die
Mächte , es soll daS genannte Bisthum künftig¬
hin ein Bestandtheil des Kantons Bern seyn.

Hiervon ausgenommen sind einzig folgende
Bezirks:

1) Ein Bezirk von beiläufig drei Quadrat¬
meilen Umfang , der die Gemeinden Altschweiler,
Sckönbuch , Oberweiler , Terweiler , Ettingen,
Fürstenstein , Platten , Pfsffingrn , Aesch, Brück,
Reinach , Arlesheim in sich begreift , welcher Be¬
zirk dem Kanton Basel einverleibt werden soll.

2 ) Ein kleine « Stück eingeschlossenen Lande «,

zunächst bey dem Neuenburgischen Dorfe LiguiereS
gelegen , und dar gegenwärtig für Zivilsachen un¬
ter Neuenburg , für Kriminalsälle aber unter
Bischöflich - Baselscher Gerichtsbarkeit steht , soll
der Landeshoheit des Fürstenthums Neuenburg
vollständig angehören.

IV . i ) Die mit den Kantonen Bern und

Basel vereinten Einwohner des BirthumS Basel,



so wie jene von Viel / stnd in jeder Hinsicht , ebne

Unterschied der Religion ( die in ihrem Instand

verbleibt ) , der nämlichen bürgerlichen und vvli-

tischen Rechte theilhaft , deren die Einwohner

der alten Bestandtheile der genannten Kantone

gemessen und werden gemessen können . Sie ha«
ben demnach mit ihnen gleiche Ansprüche aus Re«

»räsentanz und andere Stellen nach Inhalt der

Kantonsverfassungen . Der Stadt Viel und den

Dvrfschaften , die ihren Gerichtsbann bildeten,

sollen diejenigen Munizipalrechtsame , welche mit

der Verfassung und den allgemeinen Staatkein-

richtungen des Kantons Bern vereinbar lind,
beibehalten werden.

2 ) Die Verkäufe der National - Domainen
bleiben anerkannt , und die Feudal - Renten und

Zehnten können nicht wieder hergestellt werden.
6 ) Die beiderseitigen VereinigungSurkuiiden

sollen in Gemäßbeit der obausgesprochenen Grund¬

sätze durch Kommissionen errichtet werden , die

aus einer gleichen Zahl Abgeordneter jedes be-

treffenden Theils gebildet und . Die Abgeord¬
neten des DlsthumS Baiel sollen durch den Di-

rektorialkanton aus den angesehensten Bürger»

-eS Landes gewählt werden . '

Die Schweizerische Eidgenossenschaft wird

diese Urkunden gewährleisten . Alle Punkte , wor»
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über beide Theile sich nicht verständigen können,
werden durch einen Schiedsrichter , den die Tag-
satzung ernennt , entschieden.

4 ) Die ordentlichen Landeseinkünfte sollen
für Rechnung der bestehenden Verwaltung Kl¬
aus den Tag des Beitritts der Tagsatzung zum
gegenwärtigen Vergleiche bezogen werden . Ein
Gleiches soll in Bezug auf die Rückstände der be¬
nannten Einkünfte geschehen ; die ausserordent-
lich enthobenen , aber noch nicht eingegangenen,
sollen nicht weiter bezogen werden.

5) Weil der gewesene Fürstbischof von Basel
keine Entschädniß oder Jahrgehalt für denjeni¬
gen Theil des BiSthumS erhalten hat , welcher
vormals zur Schweiz gehörte , indem der deutsche
ReichSabschied vom Jahr 1808 nur mit Hinsicht

auf die dem Reiche zugehörigen Länder Verfügun¬
gen traf : so übernehmen die Kantone Bern und
Basel , ihm zu Vermehrung seines lebenslängli¬
chen JahrgehalteS die Summe von zwölftausend

ReichSgulden , vom Zeitpunkte der Vereinigung
deS BiSthumS Basel mit den Kantonen Bern

nnd Basel an gerechnet , zu bezahlen . Der fünf¬
te Theil dieser Summe soll für den Unterhalt

der Domherren der vormaligen Baseler Stifts¬
kirche bestimmt und verwandt werden , in Der-



vollständigung des durch den erwähnte » deutsche»
Reichs ab schied ihnen auSgemittelten JahrgehaltS.

6 ) Die Schweizerische Lagsatzung wird ent¬
scheiden , ob es erforderlich sey, ein BiSthum in

diesem Theil der Schweiz beizubehalten , oder ob ^

dieses ViSthum mit demjenigen könne vereinigt

werden , das in Folge neuer Verfügungen ant
den bis dabin zum BiSthum Konstanz gehöri¬

gen Schweizerischen Gebietstheilen soll gebildet
werden.

Im Fall das ViStbum Basel beibehalten wer¬
den sollte, wird - er Kanton Bern , in dem Ver¬

hältniß der übrigen Landschaften , welche künftig

unter der geistlichen Verwaltung des Bischofs

stehen , die erforderlichen Summen für den Un¬
terhalt dieses Prälaten , seines DomstifteS und
CeminariumS liefern.

V. Um die Handels - und Militärverbindung
GenfS mit dem Kanton Waadt und der übrigen

Schweiz zu »chern , und um in dieser Hinlicht den
vierten Artikel des Pariser - Vertrag « zu vervoll¬

ständigen , willigen Se . allerchristl . Maj . ein , der
Douanenlinie eine solche Richtung zu geben , daß

die v »n Genf über Versoix nach - er Schweiz

führende Straße jederzeit frei bleibe , und daß

weder Posten noch Reisende , noch Waarensen-

dungen , mit irgend einer Donanenuntersuchung



LelZstigt , oder irgend einer Gebühr unterwer¬
fen werden.

Gleichmäßig bleibt einverstanden . Laß der
Durchmarsch der Schweizer - Truppen keinerlei
Hinderniß leiden darf.

In den nachträglichen Anordnungen , die über
diesen Gegenstand zu treffen und , soll die Voll¬
ziehung der Vertrage , welche die freie Verbin¬
dung zwischen der Stadt Genf und dem Mande-
tnent von Peney betreffen , auf die den Genfer»
günstigste Weise versichert werden . Se . aller-
christl . Maj . willigen weiterhin ein , daß die Gen¬
darmen und Milizen des Kantons Genf auf der
Landstraße von Megrin auS besagtem Mande-
ment nach der Stadt Genfund umgekehrt , auf
geschehene vorläufige Anzeige bei dem nächsten
Militärposten der französischen Gendarmerie , ih¬
ren Weg nehmen.

Die dazwischenkommenden Mächte werden dar-
überhin ihre gute Verwendung eintreten lassen,
um für die Stadt Genf gegen Savojen hin eine
angemessene Gebietserweiterung zu erhalten.

VI . Zu Festsetzung gegenseitiger Entschäd-
niffe werden die Kanton « Aargau , Waadt , Leffin
und Sr . Galle » den alten Kantonen Schwvz,
Unterwalden , Uri , GlaruS , Zug und Bvvenzekl
(Innrrrhodrn ) eine Summe bezahlen , dir zum

«l
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Behuf öffentlicher Unterrichtsanstalte » und zu
Bestreitung der Landesverwaltung ( jedoch vor¬
züglich für den ersten Gegenstand ) in den ge¬
nannten Kantonen verwandt werden soll. Der

Betrag , die iZahlungSweise und die Verthei-
tungsart dieser Geldentschädniffe werden auf
nachstehende Weise bestimmt:

1 ) Die Kantone Aargau , Wsadt und St.
Gallen bezahlen den Kantonen Schwyz , Unter-
walden , Uri , Zug , Glarus und Avvenzell ( Jn-
nerrhvden ) ein Kapital von fünfmalhunderttau-
send Schweizerfranksn.

2) Jeder der erster» wird die Zinsen seines
betreffenden Antheils jährlich zu fünf vom Hun¬
dert entrichten , oder das Kapital entweder in

Baarschaft oder in Grundstücken , nach seiner
Wahl , zurückzahlen.

3 ) Die Verkbeilung , sowohl für die Zahlung
als für den Empfang dieser Gelder , soll nach den
Verhältnissen der für die Bestreitung der Bun-

deSausgaben festgesezten BeitragSskale getroffen
werden.

4 ) Der Kanton Teffin wird dem Kanton Uri
alljährlich die Hülste des Zollertragö im Liviner«
that bezahlen.

Eine durch die Tagsatzung ernannte Kommis-



ston wird über die Vollziehung der vorstehende»
Verfügungen wachen.

VII . Au Beendigung der sich in Bezug auf die
von den Kantonen Aürich und Bern in England
angelegten Gelder erhobenen Diskussionen wird
verordnet:

1 ) Die Kantone Bern und Aürich bleiben in
dem Besstz der Äapiralsummen , wie solche im 3.
L308 zur Jett der Auflösung der helvetischen Re¬
gierung bestanden , und fle gemessen vom 1. Ja¬
nuar 181L an die davon verfallenden Ainsen.

2 ) Die seit dem Jahr 1789 bis und mit dem
Jahr 1814 verfallenen und angehäuften Ainsen
sollen zur' Bezahlung des noch übrigen Theils
von dem Kapital der unter dem Namen der
helvetischen Schuld bekannten Nationalschuld
verwandt werden.

8 ) Der Mehrbetrag der helvetischen Schuld
soll von den übrigen Kantonen getragen wer¬
den , zumal Bern und Aürich durch dir vorste¬
hende Verfügung davon entlastet lind. Der An¬
theil der einzelnen , diesen Mehrbetrag überneh¬
menden Kantone wird im Verhältniß der zum
Behuf der BundeSauSgaben bestimmten Beiträge
berechnet und bezahlt . Die seit i 18 der Schweij
einverleibten Landschaften können wegen der al-

L l r



ten helvetischen Schuld zu keinem Beitrage an*
gehalten werden.

Im Fall daß nach Bezahlung der vbbenann-
t «n Schuld sich ein Ueberschuß der Zinsen erge¬
ben würde , soll derselbe zwischen den KantoneN
Bern und Zürich in dem Verhältniß ihres be¬
sitzenden Kapitals vertheilt werden.

4 ) Die gleichen Verfügungen sollen auch auf
einige Schuldförderungen angewandt werden , de*
ren Lite ! unter der Obhut de< Präsidenten der
Lagsatzung verwahrt liegen.

VIii . Die dazwischenkommenden Mächte , in
der Absicht, die Zerwürfnisse auszugleichen , welche
pch in Hinsicht auf die ohne Entschädigung auf¬
gehobenen LöbergerechtsaMen ( Laudemien ) erho¬
ben haben , verordnen : ES soll den Privaten,

welche Eigenthümer von Laudemien sind , «ine
Entschädigung bezahlt werden.

Um jeden wettern Streit zwischen den Kan¬
tonen Bern und Waadt zu verhüten , wird die¬

ser leztere der Regierung von Bern die Sum¬
me von dreimalhunderttausend Schweizerfranken

bezahlen , um solche hernach unter die Bsrnischen
Angehörigen , welche Laudsmienbesiyer sind , z»
vertheilen.

Die Zahlungen sollen zum fünften Theil jähr¬
lich, vem i . Januar isik an gerechnet , geschehen.



LZ7

!X . Die dazwischenkommenden Mächte , an¬
erkennend , daß die Gerechtigkeit erheische , dem
Fürstadt von St . Gallen ein ehrenvolles und un¬
abhängiges Dasein zu sichern , verordnen e Der
Kanton St . Gallen wird ihm einen lebensläng¬
lichen Jahrgehalt von sechstausend Reichsgulden
und seinen Beamteten einen lebenslänglichen
Jahrgehalt von zweitausend Gulden bezahlen»
Diese Jahrgehalte sollen , vom i . Januar 181 S
an gerechnet , vierteljährlich dem Direktorial-
Kanron zugestellt werden , welcher dieselben an
die Verfügung des Fürstabts von St . Gallen
und seiner Beamteten auszahlen lassen wird.

Die Mächte , welche ihre Dazwischenkunft bei
den Schweizerangelegenheiten eintreten lassen,

geben durch die obstehende Erklärung einen of¬
fenbaren Beweis ihres Verlangens , den innern
Frieden des BundeSvereinS sicher zu stellen.

Sie machen eS sich hinwieder zur Pflicht,
nichts zu unterlassen , waS die Vollendung dessel¬
ben befördern kann.

Sie stehen demnach in der Erwartung , eS
werden die Kantone dem Gemeinwohl jede un¬

tergeordnet « Betrachtung zum Opfer bringen , und
nickt länger zögern , dem durch die freien Be¬
schlüsse der großen Mehrheit ihrer Mitstände zu



Stande gekommenen Dundesvertrag beizupflich¬
ten , indem der gemeinsame Vortheil gebietend
erheischt , daß alle Theile der Schweiz in mög¬

lichst kurzer Fr -fi unter der nämlichen Bundes¬
verfassung vereint seoen.

Die dem Bundesvertrag angehängte Ueber-
«inkunft vom 16. August t8t/z kann diese Verei¬
nigung nicht länger verzögern . Dadurch , daß
ihr Zweck vermittelst der Erklärung der Mächte
stch erreicht findet , ist dieselbe von selbst als
nicht geschehen anzusehen.

Um die Ruhe der Schweiz mehr und mehr
zu befestigen , liegt es in dem Wunsch der Mäch¬
te , daß eine allgemeine Amnestie allen denjeni¬
gen ertheilt werde , welche , in einem Zeitpunkt
von Ungewißheit und Spannung irre geführt,
auf irgend eine Weise der bestehenden Ordnung
zuwider handeln mochten . Dieser Akt der Gna¬

de , weit entfernt , daS rechtmäßige Ansehen der
Regierungen zu schwächen, wird dieselben viel¬

mehr neuerdings desto eher berechtigen , jene
heilsame Strenge gegen jeden geltend zu machen,
der künftig die Ruhe des Landes zu stören wa¬
gen würde.

Endlich wollen die dazwischenkommenden Mäch¬
te üch gern überzeugt halten , eS werden die

Vaterlandsliebe und die richtige Urtheilskraft
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der Schweizer ihnen beides , die Wohlanständig-
keil und die Nothwendigkeit , darthun , sich ge¬
genseitig die Erinnerung der Awche , die unter
ihnen walteten , zum Opfer zu bringen , und daS
Werk ihrer Reorganisation dadurch zu befesti¬
gen , daß sie an derselben Vervollkommnung in
einem der gemeinsamen Wohlfahrt Aller ent¬
sprechenden Geist , ohne Rückblick auf die Ver¬
gangenheit , arbeiten

Die gegenwärtige Erklärung ward in da-
Protokoll des zu Wien versammelten Kongresses
in der Sitzung vom 15 . März 1815 eingerückt.

Geschehen und als wahrhaft bezeugt durch die
bevollmächtigten Gesandten der acht Mächte , die
den Frieden von Paris unterzeichneten.

Iu Wien,  am 20. März 1815 . ( Folgen
die Unterschriften nach alphabetischer Ordnung
der Höfe . ) Oesterreich . Der Fürst von
Metternich.  Freiherr von Wessen berg.

Spanien . S . G 0 m e,z Labrador . Frank¬
reich . Der Fürst von Lalleyrand.  Der
Herzog von Datberg.  Graf von Latour-
du - Pin.  Der Graf AlexiS de NoailleS»
Großbrittannien . Wellington . Clan¬
ear ty . Cathcart . Stewart . Portu-
gall . Palmella . Soldanha . Lobe.

Preussen . Der Fürst von Hardenberg,



Der Baron von Humboldt . Rußland.
Der Graf von Stakelberg . Der Graf von
MasumowSky . Der Grafvon Nesselrode.
Schweden . Der Graf von Low enhietm.

Am Zt . Merz wurde diese Entscheidung der
-Wienerkongreffes der Tagsatzung auf off,gellem
-Wege zugestellt . Die sts begleitende ministerielle
Noie drückte stch folgendermaassen darüber auö:
«Daß die große Schwierigkeit , die Interessen ver»
«schiedener Kantone in Einklang zu bringen , und
«folglich die Entschlüsse der Mächte , die den Pa»
«riserfrieden unterzeichnet , auf gereckte und so»
«lide Grundlagen zu bauen , die einzige Ursache
«gewesen , die der Erfüllung ihrer wohlwollenden
«Gesinnungen einige Verspätung in den Weg ge«
«legt haben . Es war unmöglich ( dieß eS ferner)
«alle Partbeien vollkommen zu befriedigen ; aber
«dieses Aeugniß können stch die hoben Mächte ge»
«den , daß sie das zur Grundlage angenommen
«haben , waS der gegenwärtigen Lage der Schweiz
»am besten zuspricht , und waS am meisten stch
«eignet , ihr politisches Dasein und ihre innere
«Ruhe zu bevestigen .« Die Tagsatzung beschloß
hierauf die Mittheilung dieser beiden Aktenstück«
an sämmtliche Stände , mit einem Begleitschre,»
den , worin üe denselben ihre Wichtigkeit drin»



gend vorstellte , und sie um schleunige Einsendung

ihrer dießfälligen Beschlüsse anging . Wirklich

kamen auch die zustimmenden Erklärungen von

den meisten Kantonen in sehr kurze» Ieitfrist

«in , worauf ste unterm 27. Mai 1815 nächste

hende Beitritt - urkunde ausstellte:

»Die Tagsatzung der schweizerischen Eidgenos¬

senschaft aufferordentlich in Zürich versammelt,

»hat in ihrer Sitzung vvm 3. April 1812 , durch

»da - Mittel des bei der Lagsatzung akkreditir-

»ten Ministers , die auf die Schweizerangelegen-

»Heiken bezügliche , ins Protokoll des Wiener-

»kongreffeS unterm 19 . eingetragene und am 2s.

»Merz 1815 durch die Bevollmächtigten jener 8

»Mächte , die den Pariservertrag vorn 3o . May'

»1814 unterzeichnet haben , unterschriebene Er-

»klärung erhalten . Sie hat sich beeilet , dieses

»Aktenstück den xix verbündeten Kantonen mit¬

zutheilen , mit der Einladung , durch ihre Bei-

»stimmung die Tagsatzung in den Stand zu si¬

nken , den allgemeinen Beitritt der Schweiz zu

»den in dieser Transaktion enthaltenen Stipu-

»lationen in guter und gehöriger Form auSzu-
»sprechen.

»Nachdem nun die obersten Behörden eines

»jeden Kantons den Gegenstand dieses Referen¬

dums in reise Berathung gezogen, und ihrer»



»endlichen Entschluß der BundeSbehörde nach
»und nach eingesandt haben , bat die Tagsayung
»der schweizerischen Eidgenosseuscbaft , gestüzt aus
»die in ibr Archiv niedergelegten Aktenstücke so»
»wohl , als auf die ihrem Protokoll einverleib¬
ten Erklärungen , vermöge welcher eine weit
»größere Kantonen - Anzahl , als der BundeSver-
»trag zur Annahme der wichtigsten Entschlüsse
»des SchweizerstaatS vorschreibt , sich bejahend
»erkläret , und somit nach dem Buchstaben der
»Bundesverfassung ihre Bejahung zu der Wil-
»lenSmeinung der gesammte » Eidgenossenschaft
»erhoben hat , folgendes beschlossen:

1 ) »Die Tagsatzung im Namen der schweize-
' »rischen Eidgenossenschaft , tritt der von den auf
»dem Wienerkvngreß vereinigten Mächte « un¬
term 20. Merz 1815 ausgegangenen Erklärung
»bei , und verspricht , daß dir in drese Transak¬
tion aufgenommenen Stivulakionen getreulich
»und heilig werden beobachtet werden.

2 ) »Die Tagsayung drückt hiemit die ewige
»Dankbarkeit der Schiveizernation auS gegen die
»hohen Mächte , welche durch obbesagte Erklä¬
rung ihr mit einer günstigern AuSmarkung alte
»wichtige Grenzen zurückstellen , drei neue Kan¬
tone mit ihrem Bunde vereinigen , und feierlich
»versprechen , die immerwährende Neutralität,
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»welch« da - allgemeine Interesse SurovenS z»

»Gunsten deS SchweizerstaatS erheischt , anzuer-

„kennen und zu gewährleisten . Die bezeugt die

„ziemlichen Empfindungen von Dankbarkeit für

»das anhaltende Wohlwollen , womit die erlauch¬

ten Souveraine sich milder Beilegung der An«

„stände besaßt , die sich zwischen den Kantone»

»erhoben hatten.
Z) „Zufolge gegenwärtiger BeitrittSurkunde

»sowohl als der vorn Fürsten von Me tternich,

„Präsident der Konferenzen der 8 Mächte , un¬

term so . Merz 1815 , den Schweizergesandte»

„zu Wien addressirten Note , drückt dre Tagsa-

„tzung den Wunsch aus : es möchten die in der

„Schweiz residirenden Minister Ihrer Majestä¬

ten , kraft erhaltener Instruktionen und Voll¬

machten , den Verfügungen der Erklärung vom

„so . Merz ihre Folge geben , und die Vollzie¬

hung der darin ausgesprochenen Verpflichtun¬

gen vervollständigen.
„Dessen zu Urkunde ist gegenwärtige Schrift

„unterzeichnet und besiegelt worden zu Zürich.

„Datum ut supra .«

Um diesen Akt den erlauchten SouverainS zur

Kenntniß zu bringen , wurde derselbe ihren Mi¬

nistern bei der Eidgenossenschaft mit einem Be¬

gleitschreiben Übermacht , in welchem die Tag-
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satzung ihren Dank gegen sie selbst und gegen dir
hohen verbündeten Monarchen für ibre groß¬
herzigen Bemühungen für daS Glück der Eidge¬
nossenschaft aussprach ; zugleich berief sir sich dar¬
in auf die kurz vorhin eingereichten Vorstellun¬
gen in Betreff der Landschaften Veltlin , Kleven
und WormS , die nach einer der Regierung Grau-
Lündtenszugekommenen Eröffnung deS Fürsten
von Metternich  den kaiserlich Oestreichischen
Staaten einverleibt werden sollen ; dabei aber
doch die Reklamationen jener bündtnerischen Par¬
tikularen , welche Lurch die geschehenen Seque¬
strationen in diesen Landschaften geschädigt wur¬
den , anerkannt , und die AuSmittluug der billi¬
gen Entschädniße an eine in Mayland aufzustel¬
lende Kommission , vor welcher die Bündtner-
Meklamanten angehört werde » sollten , gewie¬
sen worden waren.

Es hatten zwar die Gesandten der eidgenößi-
schen Stände bei der Tagsayung , die Würdi¬
gung d «S Inhalt - der Urkunde des Kongresses
ihren Regierungen überlassen , welche leztern das
Bedürfniß der Beseitigung der obgewalteten Zwi¬
ste durch diese , wenn schon fremde Entscheidung
fühlten , » nd der Dringlichkeit und Wichtigkeit
der Zeitumsta ' ride wegen sich für ihre Annahme
bereits erkläret halten — inzwi'schen konntest

t
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mehrere Gesandtschaften ihren Schmer ; über die
tiefen Wunden nicht verbergen , welche die darin
enthaltenen Bestimmungen ihren Kantonen schlu¬
gen -; andere dagegen stch nicht enthalten , über
die drückenden Lasten zu klagen , die der Vertrag
den ihrigen auflege . Unter den demokratischen
Ständen glaubte stch Zug zu Beschwerden be¬
sonders berechtigt , da man seiner Ansprüche auf
«ine kleine Gebietserweiterung in dem vormali¬
gen obern freien Amt und seiner wohlbegründe-
ten Ansprüche darauf so geringe Rechnung ge¬
tragen hätte . Am wenigsten konnte Solo-
thurn  seine Zurücksetzung bei der bischöflich-
baselischen GebietSvertheilung vergessen , und

daß all« seine gegen die Minister , die Tagsayung
und die Abordnung nach Wien gethanen Schrit¬
te für Erhaltung einer günstigern GebietSrun-

dung unbeachtet geblieben seyen , und alle En-
ktavementS des solothurnischen LeimenthalS,

noch ferner wie bis dahin , auf eine lästige und
nachtheilige Weise fürdauern sollen. Unstreitig
hatte vor allen die Gesandtschaft GraubündtenS

die billigste Ursache, über das gänzliche Stillschwei¬
gen stch zu beschweren , welches die wienerisch«
Kongreßerklärung über das Schicksal seiner vor¬
maligen mehrerwähnten Unterthanenlande beob¬
achtete - d«nn immer war die »strrichischr in
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Bündten gelegene Domain « RäzunS  ein un-
verhliltnißmäßiqer Ersatz für die Verlorne Ober-
herrlichkeit in denselben , und die Erfüllung der
zugesagten Entschädigung an bündtnerische Pri¬
vaten für verlorn «- Eigenthum , stand erst von
der Zeit und den sich gebenden Umstanden zu
erwarten.

Ein anderes Pfand von Freundschaft und
Wohlwollen der alliirten auf dem Wienerkvn-
greß versammelten Mächte für die schweizerische
Nation und den neuen Kanton Genf insbeson¬
dere , war der unterm 20. April der Tagsatzung

in Zürich zugestellt « Nachtrag zu der Kon¬
greß - Erklärung vom so . Merz,  nach
welchem das savoyische Gebiet zwischen der Rho¬
ne und der Arve , dem ikige » Frankreich und
dem Verg Saleve , nebst der Landstrecke Zwilchen
der Smiplonstraße , der Arve,  dem Derena - See
und dem Hermancestrom , mit dem Gebiete der
Stadt Gens  vereinigt werden sollte . Diele»
kleine Bezirk mit der Stadt Karoug«  zähle«
Ungefähr 8000 Einwohner . Ebenso wurden Cba«
blais und Faire ignv  der schweizerischen Neu¬
tralität bei künftigen Kriegen einverleibt , jedoch
nur so, daß die Piemontesertruvven daraus weg¬

ziehen , und Schweizer allein dar Ländchen be*
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setzen sönnen . Wir geben hier die beiden dar¬
aus bezüglichen Originalurkunden wörtlich:

l . An Ihre Excellenzen die Herren
Bevollmächtigten von England / Oest¬
reich / Preußen und Rußland / beim
Kongresse in Wien . Der unterzeichnete
Klaatöminister und Bevollmächtigte Sr ., Maje¬
stät des KönigS von Sardinien hat seinem er¬
habenen Gebieter den Wunsch der hohen ver¬
bündeten Mächte vorgetragen / daß auf der Sei¬
te von Savvyen dem Kanton Genf «tnrge Ge¬
bietsabtretungen geschehen möcht «» / und er
hat ihm den deshalb entworfenen Plan vorge¬
legt . . . Se . Majestät / immer bestrebt / ihren ho¬
hen und mächtigen Verbündeten Beweise ihrer
Dankbarkeit zu geben / und ihre « Wunsches / zu
thun was ihnen angenehm seyn kann / haben die
sehr natürliche Abneigung / «ich von ihren guten/
alten und treuen Unterthanen zu trenne »/ über¬
wunden / und den Unterzeichneten bevollmächtigt,
für eine Gebietsabtretung zu Gunsten des Kan¬
tons Genf einzuwilligen / wie solche in dem bei¬
liegenden Protokoll vorgeschlagen ist, und unter
den nachfolgenden Bedingungen : i . Daß die
Provinzen EhablaiS und Faucigny und alles nörd¬
lich von Ugine gelegene , Sr . Majestät zugehörige
Land in der von allen Mächten gewährleisteten
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schweizerischen Neutralität einbegriffen seyn sol¬

len , das will sagen , daß so oft die der Schweiz

benachbarten Mächte sich im Zustande ausgebro-

chener oder drohender Feindseligkeiten befinden

werde « , die Truppen Sr . Mas . des Königs von

Sardinien , welche in jenen Provinzen stehen

möchten , sich zurückziehen, und deshalb , wenn eS

nothwendig ist, ihren Weg durch das Wallis neh¬

men können , Laß keine andern bewafneten Trup¬

pen irgend einer Macht sich dort aufhalten oder

durchziehen können , mit Ausnahme jener , welche

die schweizerische EidSgenossenschaft daselbst auf¬

zustellen für gut finden möchte. Wohlverstan¬

den , daß dieses Verhältniß die Verwaltung je¬

ner Provinzen auf keine Weise beschränken soll,

in denen auch die Civilbeamten Sr . Maj . deS

KönigS die Bürgerwachen (garlle municipale ) zn

Erhaltung guter Ordnung gebrauchen können.

2. Daß eine Befreiung aller Tranfilgebübren für

alle Waaren , Lebensmittel ü s. w . bewilligt wer¬

de, welche, aüS den Staaten Sr . Maj . und auS

dem Freihafen von Genua kommend , ihren Weg

über die sogenannte Sinivlonstraße nebmm , kit

deren ganzen Ausdehnung durch das Wallis und

LaS Gebiet von Gens . ES wurde dies dabin

verstanden , daß diese Befreiung einzig die Durch-

-angsgebühren betreffen , und sich weder auf dir



Weg - und Straßengelder noch auf jene Waare»
und Lebensrnittel ausdehnen würde , welche zum
Verkauf oder Verbrauch im Innern bestimmt
find. Die gleiche Beschränkung findet hinwieder
ihre Anwendung aus die , den Schweizern ein-
geräumte Verbindung zwischen dem Wallis und
dem Kanton Genf , und die Regierungen wer¬
den deshalb durch gemeinsamer Einverständniß
die nöthig erachteten Maaßnahmen treffen , für
die Taxen sowohl als zur Verhinderung derKon-
trebande , jede auf ihrem Gebiet . 3. Daß die
unter dem Namen der kaiserlichen Lehen ( Seid
imperiaux ) bekannten Ländereien , welche der li-
gurischen Republik einverleibt waren , und ge¬
genwärtig unter der einsweiligen Verwaltung
Sr . Maj . des KönigS von Sardinien stehen , mit
den Staaten Sr . Maj . gänzlich und auf gleiche
Weise vereinigt seyn sollen , wie die übrige»
genuesischen Staaten . 4- Daß diese Bedingun¬
gen den Kongreßbeschlüßen angeboren und von
alle» Mächten gewährleistet werden sollen . Z.
Daß die Koben verbündeten Mächte sich verbind¬
lich machen , nochmals ihre Verwendung eintre¬
ten zu lassen , und sich zu Anwendung der zweck¬
dienlichen Mittel geneigt zu finden , welche Frank¬
reich bewegen können , Sr . Maj . dem Könige
von Sardinien wenigstens einen Theil des ge°-

Mm
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genwäktig von ihm besessenen SavvyenS zurück¬

zugeben , nämlich die Bergkette le - Bauges,
die Stadt Annecy und die Landstraße , welch«

von dieser letzter » Stadt nach Genf führt , unter

Vorbehalt , die genau bestimmten Gränzen auf

angemessen « Weise festzusetzen , zumal der oben-

bezeichnete Landesstrich ein nothwendiges Erfor¬

derlich ist für die Vervollständigung des Berthei-

digungssystems der Alpen , und für die Erleich¬
terung der Verwaltung desjenigen Gebiets , in

dessen Besitz Se . Maj . der König von Sardinien

geblieben ist. Wien,  26 . März 1815 . ( Unterz . )
v . St . Marsan. - Genehmigt in der Sitzung
vom 29. März durch die Herren Bevollmächtig¬

ten der Mächte,  die den Vertrag von PariS

unterzeichnet haben , deren Unterschriften in

alphabetischer Ordnung der Höfe folgen . Oest¬

reich . Der Fürst von Metternich . Der Baron

v. Weffenberg . Unter dem im Protocvll erwähn¬

ten Vorbehalt . - Spanien.  Gomez Labrador»

— Frankreich.  Lalleyrand . Der Herzog von

Dalderg . Der GrafAIexiS deNoailleS . —Groß¬
britannien.  Clancarty . Stewart , Gene¬

rallieutenant . — Portugal.  Der Graf v. Pal¬

mella . A. de Saldanba de Gama . LobodaSil-

veira . - Preußen.  Der Fürst von Harsen-

berg . Der Baron ». Humboldt . — Rußland»
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Der Graf v. RasumvwSki . Der Graf v. Stackel-
berg . Der Graf v. Nesselrode . — Schweden»
Der Gras v. Löwenhielm . «

II Protokoll.  Nachdem die verbündete»
Mächte den lebbaiten Wunsch geäußert hatten,
«s möchten dem Kanton Genf , sowohl zuOefnung
seiner zum Theil von fremdem Gebiet umfange¬
nen Besitzungen , als für seine Verbindung mit
-er Schwel ;, einige Erleichterungen gegeben wer¬
de » ; nachdem andrerseits Se . Maj . der König
von Sardinien sich bestrebt haben , ihren hohen
und mächtigen Verbündeten einen Beweis z»
geben , wie geneigt sie seyen , etwas denselben
AngenebmeS zu leisten , so sind die unterzeich¬
neten Bevollmächtigten übereingekommen , wie
folgt:

Art»  1 . Se . Maj . der König von Sardinien
stellen an die Verfügung der hohen verbündete»
Mächt « denjenigen Theil von Savoyen , der sich
zwischen der Arve und der Rhone , den Gränzen
des von Frankreich besessenen Theils von Sa¬
voyen und dem Berge Saleve bis und mit Ein¬
schluß von Veiry befindet ; ferner denjenigen,
welcher zwischen der Simplvnstraße , dem Gen-
fersee und dem gegenwärtigen Gebiet des Kan¬
tons Genf liegt , von Verenas an bis zu der
Stelle , wo - i« Hermance jene Straße durch-

Mmr



schneidet , und von da längs diesem kleinen
Fluße bis wo er sich in den Genfersee östlich dem
Dorfe Hermance ergießt ( die sogenannte Sim-
vlonstraße aber verbleibt ihrer ganzen Lange nach
in dem Besitze Sr . Maj . des KönigS von Sar¬
dinien ) , damit diese Gebietstheile mit dem
Kanton Genf vereinigt werden , unter Vorbe¬

halt einer genauern Gränzausmarkung , welche
durch gegenseitige Komnnssarien vorzüglich ober¬
halb Veiry und auf dem Berge Saleve vorzu¬

nehmen ist. In allen Ortschaften und Ländereien,
welche innerhalb der bezeichneten Gränzen gele¬
gen sind , verzichten Se . Majestät für sich und
ihre Nachfolger für alle zukünftige Zeiten aus
alle SouverainetätS - und andere Rechte , welche

ihnen angehören mögen , ohne Ausnahme oder
Vorbehalt.

Art . 2. Ee . Maj . willigen ein , daß djeVer¬
bindung zwischen dem Kanton Genf und dem
WalliS auf der sogenannten Simplonstraße auf
gleiche Weise stntt finde , wie Frankreich solche
zwischen Genf und dem Waadtlande auf der durch
Versoix führenden Ssraße bewilligt -hat . Gleich¬
mäßig bewilligen Se . Muj . zu allen Zeiten den
Genferischen Milizen freien Durchzug zwischen
dem Gebiete von Genf und dem Mandement von

Auss«, und alles dasjenige , was je nach den Um-



standen erforderlich seyn möchte , um über den
See auf die vberwähnte Simplonstraße zu ge¬

langen.
Art.  3 . Weil andrerseits Se . Majestät sich

nicht entschließen können zuzugeben , daß ein

Theil ihres Gebiets einem Staate einverleibt

werde , in welchem eine andere Religion herr¬

schend ist , ohne den Einwohnern des von ihnen
abzutretenden Landes Gewißheit zu verschaffen,

daß ste die freie Uebung ihrer Religion und die

Fortdauer der bisherigen Mittel für die Bestrei¬
tung ihres Kultus behalten , und auch selbst den
vollen Genuß der Bürgerrechte erhalten werden,

so ist verabredet worden , was folgt : i . Die ka¬
tholische Religion soll beibehalten und gesichert
bleiben auf gleiche Weise wie gegenwärtig in
allen Gemeinden , welche von Sr . Maj . dem Kö¬

nig von Sardinien abgetreten und mit dem
Kanton Genf vereinigt sind. 2. Die gegenwär¬

tig bestehenden Kirchspiele , welche weder zer¬

stückelt noch durch die festgesezten neuen Gränzen

abgesondert sind, sollen in ihrem wirklichen Um¬

fange erhalten und durch die gleiche AM Geist¬

licher kirchlich besorgt werden ; in Vetref »er
zerstückelten Theile , die zu klein wäre », um ein

Kirchspiel zu bilden , wird man sich an den Diö-
zesanbifchof wenden , um ihre Einverleibung mit



«mein andern Kirchspiel des KantonS Gens zu
erkalten . 3 . 2n eben diesen durch Se . Maj.
abgetretenen Gemeinden sollen , wenn die Zahl
der protestantischen Einwvbner jener der Kathv»
liken nicht gleich kommt , die Schullehrer jeder¬
zeit Katholiken seyn. Cs soll keine protestantische
Kirche errichtet werden , mit Ausnahme in der
Stadt Carrouge , die eine solche haben kann.
4. Die Munizipalbeamren sollen jederzeit, zu
zwey Drittheilen wenigstens , Katholiken , und
insbesondre sollen von den drei Stellen des Moi¬
re und seiner Adjunkten immer zwei von Katho¬
liken besezr seyn. Zm Falle künftig die Zahl der
Protestanten in einigen Gemeinden an jene der
Katholiken ansteigen würde , soll der Grundsatz
der Gleichheit und der Kehrordnung bei Bildung
des MunizipalrathS sowohl als der Mairie be¬
obachtet werden . 2n diesem Falle soll jedoch im¬
mer ein Schullehrer katholisch seyn, wenn gleich
ein protestantischer angestellt würde . Diese Be¬
stimmung soll keineswegs hindern , daß protestan¬
tische Individuen , die in keiner katholischemGe-
meinde wobnen , nicht , insofern sie gern wollen,
eine besondre Kapelle für ihren Kultus auf ihre
Kosten einrichten , und hinwieder auch, auf ihre
Kosten , einen protestantischen Schullehrer für den
besondern Unterricht ihrer Kinder anstellen kön-
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«er». Die bestehenden Schenkungen und from¬

men Stiftungen sollen in Kapital und Interessen

sowohl , als hinsichtlich auf ihre Verwaltung un¬

berührt bleiben , und auch deren neue , welche

durch Privaten errichtet würden , nicht gehindert

werden . S. Die Regierung wird für die Kosten
des Unterhalts der Geistlichen und der Kultus

das Nemliche beitragen , was die gegenwärtige

Regierung beiträgt . 6 . Die wirklich in Genf be¬

stehende Kirche soll , so wie es gegenwärtig der

Fall ist , auf Staatskosten beibehalten werden,

in Gemäßheit der deshalb bereits durch die even¬

tuellen Gesetze von Genf erlassenen Beschlüsse;

der Pfarrer soll angemessenen Gehalt und Woh¬

nung erhalten . 7. Die katholischen Gemeinden

de « Kantons Genf sollen fernerhin dem Diöze-
sansprengel der Provinzen ChablaiS und Fauci-

gny angehören , vorbehalten dasjenige , was dar¬
über von dem heil . Stuhl anders verordnet wer¬

den würde . 8. In jedem Falle soll der Bischof

an seinen Pastoralbesuchen nicht gehindert wer¬

den . S. Die Einwohner des abgetretenen Ge¬

bietes stehen in Hinsicht auf bürgerliche und po¬
litische Rechte den Einwohnern der Stadt Genf

gleich ; sie üben solche mit ihnen gemeinschaftlich
aus , vorbehalten die Rechte des Stadt - oder

Gemeinde - Eigenthums . Die katholischen
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Kinder genießen Zutritt in den öffentlichen Er¬
ziehungsanstalten ; der Religionsunterricht wird
in denselben nicht gemeinsam , sondern abson¬
derlich ertheilt , und man wird sich dabei für die
Katholiken Geistlicher ihres Bekenntnisses b.edie-
rien . 11. Die Gemeindgüter oder Eigenthüm¬
lichkeiten der neuen Gemeinden bleiben ihnen
zugeüch- rt , und sie fahren fort , solche zu verwal¬
ten und den Ertrag derselben für ihren Nutzen
zu verwenden . 12. Eben diese Gemeinden solle»
nicht mit fiärkern Lasten belegt werden , als die
alten Gemeinden . 1Z. Se . Maj . der König
von Sardinien behalten sich vor , jeden Einspruch
(reclsmatloo), den die Nichterfüllung obbemerkter
Artikel veranlassen könnte , zur Kenntniß der
schweizerischen Laglatzung zu bringen , und durch
ihre diplomatischen Agenten bei derselben unter¬
stützen zu lassen.

Art.  4 . Alle Bücher , Schriften und Ur¬
kunden , welche auf die abgetretenen Sacken Be¬
zug haben , werden von Sr . Majestät dem König
von Sardinien dem Kanton Genf in möglichst
kurzer Lrist übergeben werden.

Art. 5. Der zu Turin «m Z. Brachmonat
1754  zwischen Sr . Mazestät dem König von Sar¬
dinien und der Republik Genf geschlossene Ver¬
trag ist in Hinsicht auf alle jene Bestimmungen



beibehalten / welche Lurch die gegenwärtige ' Ber-
kommniß nicht aufgehoben wurden ; dessen uner-
«chket wollen Se . Majestät in der Absicht / dem
Kanton Genf einen besondern Beweis ihres
Wohlwollens »u ertheilen / ihre Zustimmung zu
Aufhebung derjenigen Theils des 1Z. Art . ober-
wäbnten Vertrages geben / der den Bürgern von
Genf / die damals schon Besttzer von Häusern
oder Grundstücken auf savoyischem Gebiete wa¬
ren / auf solchen ihren bleibenden Wohnsitz zu
nehmen untersagte.

Art.  6 . Se . Majestät willigen aus gleichen
Gründen ein / mit dem Kanton Genf Einver¬

ständnisse zu treffen / für die Erleichterung der
Ausfuhr der / für den Verbrauch der Stadt und
des Kantons bestimmten LebenSmittel aus ih¬
rem Staatsgebiete.

Wien/  26 . März 1815 . ( Unter ; . ) de St.

Marsän.  Gutgeheißen in der Sitzung vom 29.
März 1815 / durch die Herren Bevollmächtigten

der Mächte / die den Vertrag von Paris unter¬
zeichnet haben / deren Unterschriften in alpha¬
betischer Ordnung der Höfe folgen ( wie oben
bei Nro . 1. )

Noch immer beharrte Nidwalden / jedoch mit

großem Widersprüche einiger Gemeinden / die
sich gerne den neuen Schweizerbund und die



Verfügungen der verbündeten Mächte gefalle»
ließen , auf der Herstellung der alten Bünde , ver¬
warf daher mit unzeitigein Patriotismus nicht
allein jede Aufforderung der Tagsatzung zum Bei¬
tritte zur neuen Eidgenossenschaft , sondern woll¬
te sich auch eben so wenig über die Wienerkon-
greßerklärung aussprechen . In dieser zweideu¬
tigen und vereinzelten Stellung erhielt dieses
Ländchen eine Faktion , die nicht unwahrschein¬
lich auch in andern Kantonen der Schweiz An¬
hänger zählte . Die Lagsayung , entschloßen , noch
«in kurzes aber ernstes Wort an die gemisleite-
ten Nidwaldner zu svrechen , hatte in einem

kräftigen und bündigen Manifest die lezte Ein¬
ladung zu dem dovpelten Beitritt des Bundes
wie deö Wiener - Rezeffes an sie ergehen lassen,
und um der Ungewißheit über ihren Entschluß
ein Ziel zu setzen , den fünften BrachmondS da¬
für angeraumt mit dem Beifügen , daß wen»
auch dieser Termin ungenuzt gelassen würde , sie,
die Tagsatzung ohne weitere Rücksicht auf Nid-
walden über die Vortheile verfügen werde , die
dem Ländchen , zumal aus der Kvngreßerkiärung,
zufließen sollen u. s. f. Eine weit bessere Gestalt
glS in Nidwalde » ,  hatten die Sachen in
Schwyz gewonnen , wo nach einigen AuSbrü-
chen von VolkSjügellossgkeit, bei welchen mancher



Biederm «« » , der bisher seinem Kanton mit

Schwsrd und Feder treu gedient hatt «/ und un¬
ter denen der allen guten Eidgenossen theur«
AloyS -Reding  vie fache Kränkung erfuhr / lich
zurückziehen wollte,  bei dem vorhin miStraui-
schen Landmann , von der Tagsatzung durch ihr«
dem Lande Schwyz gegebene Erklärung : »daß
»aus dem neuen Bundesvertrag für die im Kan¬
ton herrschende katholische Religion kein Nach¬
theil hervorgehen könne ; die Souverainität
»der sich verbündenden Stände , weit entfernt,
»durch diesen Bund gefährdet zu werden , viel-
»mehr durch denselben neue Gewährleistung er¬
halten ; daß der Bund keine Vorschrift wegen
»freier Niederlassung enthalte , und demnach sol-
»che den Ausbürgern einzuräumen oder zu ver¬
weigern lediglich , von dem freien Willen der
»Regierungen abhänge ; daß der Bund keine sie-
»henden Militärkontingente , sondern allein die
»Aufstellung der Miliykontingente bei eintreten-

! »dem Bedürfniß verlange ; und daß endlich bei
»der bevorstehenden Revision der Geldkontingen¬
te billiger Wünsche allseitig solle Rechnung ge¬
tragen werden , und beinebenS für Erhöhung der
„Kontingents von Schwyz keinerlei Absicht ob¬
walte ;" die gewünschte Beruhigung erzielt , und
die Friedensstörer zum Schweigen gebracht wurden»
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An die Stille des interimistischen Tagsa-
tzungS - Präsidenten , des zürcherschenDürgermei-
sters Johann Konrad von  E scher,  der
am 12. Christmonde 1814 von einem tödtlichen
Nervenschlag getroffen , plözlich starb , wurde sein
Nachfolger im Konsulate , David von Wyß
gewählt . Dem Kanton Testin , deflen modisizirte
Verfassung vom 29 . Heumonde 1814 Bundesga-
rantie erhalten und bereits in Gang gebracht
worden war , hatte ein TagsatzungSdekret eine
Entschädniß von 100,000 Fr . für die während
seiner französisch - italiänischen Besetzung getra¬
genen Lasten zugesprochen ; welche Vergütung
die Stände ratifizirten und damit ihre Bereit¬
willigkeit ausdrückten , mit brüderlicher Theil¬
nahme die Heilung jener Wunden zu befördern,
die ein mehrjähriger verhängnißvoller Zeitraum
diesem schwergeprüften Lande geschlagen hat.
Dankbar nahm die tessinische Regierung diese
Entschädigung an , bewies aber zugleich, daß die¬
selbe für ihren Gegenstand noch keineSwegeS hin¬
reiche , indem ihr Kanton von der fremden Ok¬
kupation mehr denn 700,000 Fr . Schaden litt,
mithin eine billigere Erhöhung der Entschädniß-
summe für ihn wohl hätte stipulirt werden dür¬
fen . Zugleich äußerte eben Liese Regierung den
Wunsch , Laß bei Betrachtung dieser im Verhält-
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viße der bekannten Armuth ihres Volks bei¬
spiellosen alles erschöpfenden Opfer / jene 2Lo,ooo
Hr . Militärkosten , welche die innern Unruhen
in ihrem Kanton verursacht hatten , und zu de¬
ren Rückerstattung die Tagsatzung sie verpflich¬
ten wollte , von gesammtsr Eidgenossenschaft
übernommen werden möchten ! Die in dem Wie-
nerrezeß empfohlene Amnestie , glaubte sie auch
auf die Geldstrafen ausdehnen und die Beklag¬
ten von Bezahlung der Kriegskosten befreien zu
dürfen , mithin weder die Regierung noch die
schuldigen Individuen im Falle wären , darum
belangt werden zu können.

Da die Städte und Landschaften Genf und

Neuen bürg,  nachdem die alliirten Befreier
EuropenS die Klagen über ihre Unterdrückung
vernommen und ihnen Recht gesprochen hakten,
sich der Wiederkehr ihrer Freiheit und vorma¬

ligen bürgerlichen Glückes freuen konnten , so
kamen auch die Cidgenoßen ihren Wünschen , sie
zu ihren Vundesverwandten wieder anzunehmen,
mit freundlichem Willen entgegen , und die Ue-
bereinkunft wegen ihrer Aufnahme in den schwei¬
zerischen Bundeöverein wurde den 6. April der
Tagsatzung vorgelegt , den Ständen zur Rati¬
fikation mitgetheilt , die auch unverzüglich er¬
folgte.
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Die Ueberemkunft / die für beide Theile mit
wenigen Abänderungen dieselbe ist / lautete wie
folgt:

» Wir die Gesandten der Kantone der Schweiz/
»auf der eidgenößischen Tagsatzung in Zürich
» aufferordenklich versammelt / thun kund und zu
»wissen hiermit:

»Daß nachdem die Tagsatzung der schmelze»
» rischen Eidgenossenschaft bereits unterm I2ten
» HerbstmonatS 1814 beschlossen hat / in das Be«
»zehren deS souverainen StaatS Neuenburg
» ( der Stadt und Republik Gen ») zu willige » /
»und denselben ( dieselbe ) als Kanton in den
»Schweizerbund aufiunehmeri / wir es für an»

»gemessen erachtet haben / diese endliche Verei»
»nigung nicht länger aufzuschieben / welche für
» beide Theile gleich vortbeilbast und geeignet
» ist / die seit Jahrhunderten geaenseitiq bestan¬
denen freundschaftlichen Verdältniße durch eine

»völlige Gemeinschaft der Schicksale und Jn-
» teressen immer mehr zu befestigen.

,, Zu dem Ende haben wir ernannt und mit
»den erforderlichen Vollmachten verleben / die

»Hochgeachren Herren N . N . und der svuve-
»raine Stand Neuenburg ( und die Revublik
»Genf ) die Hochgeachten Herren N . N », welch«



» hierauf denjenigen VereinigungSakt abgeschloßen
» haben , dessen Inhalt hier folgt:

i ) Der souveraine Stand Neuenburg wird
»als Kanton in die schweizerische Eidgenossen-
»schaft aufgenommen . Diese Aufnahme findet
» unter der ausdrücklichen Bedingung statt , daß
»sie Erfüllung aller Verpflichtungen , welche
»dem Staat Neuenburg als Glied der Cidge»
»noffenschaft pbliegen , die Theilnahme Liese-
»Standes an der Berathung der allgemeinen
» Angelegenheiten der Schweiz , die Ratifikation
»und Vollziehung der Beschlüsse der Tagsatzung,
» ausschließlich die in Neuenburg refidirende Re¬
gierung betreffen werden , ohne daß dafür eine
, weitere Sanktion erforderlich sey.

» ( Die Republik Genf wird als Kanton in die
„ schweizerische Eidgenossenschaft aufgenommen.
»Sie nimmt ihren Rang nach Neuenburg , und
» ist der 22st« Kanton der Schweiz . )

» 2 ) Der Kanton Neuenburg ( Genf ) tritt
»allen Bestimmungen des Bundesvertrags bey,
» den er gleich den übrigen Ständen der Schweiz
»zu beschwören hat.

»Z ) Er liefert sein Kontingent zur eidge-
» nößischen Armee , in dem für alle andern Stän-

»de angenommenen Verhältniß von zwey Mann

yauf 'ioo Seelen der ganzen Bevölkerung , nach
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»welchem Maaßstab « auf Zo,ooo Seelen , da«

» Kontingent 1000 Mann betragen soll.
» ( Genf stellt sein Kontingent — — nach

» welchem Maaßstabe auf 3o/ 0oo Seelen das Kvn-
» tingent 600 Mann betragen soll. )

»4 ) Sein Geldkontingent , nach dem gleichen
» Verhältniß wie jenes der Stände Basel und
»Genf berechnet , ist auf 25,000 Franken fest-
»gesetzt . Durch diese Bestimmung , und durch
»jene im vorhergehenden Artikel , soll indeß der
»durch den 3 ten Artikel des BundesvsrtragS
» vorbehaltenen Revision der Beiträge an Mann«
» schaft und Geld nicht vorgegriffen seyn.

» ( GenfSGeldkontingent ist nachdem gleichen
» Verhältniß wie das von Basel und Neuenburg,
» auf iZ,ooo Franken festgesstzt . )

>, L) Der Staat Neuenburg ist der Liste Äan-
« ton der Schweiz , er nimmt seinen Rang in
«der Tagsatzung unmittelbar nach der Republik
„ WalliS.

„ ( 5 . 2 m Fall der Kanton Genf eine Ge-
» bietserweiterung erhalten sollte , so wird sein
»MannschastS , und Geldbeitrag im gleichen Ner-
»bältuiß erhöht werden . Durch diese Bestim«
» münzen uud jene der zwei vorhergehenden Ar«
» tikel , soll indeß der durch den 3 ten Artikel deS

»BundeSvertragS vorbehaltenen Revision der



» Beiträge an Mannschäft ünd Gel - nicht vor-
» gegriffen seyn. )

» 6 ) Die gegenwärtige Vereinigungsurkunde,

»welche von den Kommissarien der Tagsatzung
»unterzeichnet worden / soll alsogleich den « ,d-
»genößischen Ständen und - er Regierung von
» Neuenburg ( von Geilf ) vollendet und deftnitj»
»auf ewige Zeiten beschloßen sey» .

» ( Also geschehen und unterzeichnet . ) «
Die Aufnahme der Republik Wo lliS  in den

schweizerischen Stastenverein - lieb dagegen säe
so lange ausgestellt / bis sich Ober - und Un-

terwallis  über ihre Landesverfassung würde»
verständiget haben . Erst mit dem achten Brach-
mond ward die neue Kantonö -Organisation von
dem Wallisischen Volke angenommen / nachdem
sich die entzweiten Partheien in demselben durch
die Ueberzeugung vereinigt hatten / daß nur Ein¬
tracht in diesen höchst gefährlichen Zeiten der
Vaterlands '/ das sicherste Rettungsmittel dessel¬
ben sey. Der Verband des WalliserstaatS mit
der Eidgenossenschaft erhielt unmittelbar darauf
die Genehmigung der Kantone / und sein Ge¬
sandter nahm bey der Tagsayung sogleich seinen
Platz als Böthe des zwanzigsten Kantons in der
Reihe der Eidgenossen ein . Die Bundesform für

WalliS war die gleiche mit jenen von Neuenburr
N n
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und Genf . Das Geldkontingent wurde auf9600Fr.

erhöht ; das Mannschaftskontingent aber auf

4280 Mann.

So bildete sich, mitten in einer abermali¬

gen Bewaffnung und Gährung des ganzen Welt¬

theils , deren einzelne Berührungen für den

nächstfolgenden neuesten Abschnitt aufbehalten

sind / die EidSgenossenschaft der zwei

und zwanzig Kantone,  und trat , nach

einem Zustande innern MiStrauenS , Gährung

und Zwietracht , Folge der nach Napoleons

Sturz zerrissenen mediationSmäßigen Verfassung,
mit Kraft und Würde in den Rang der euro¬

päischen Staaten wieder ein . Zwar war die

Stunde der Prüfung für die Völker der Schweiz

noch nicht vorüber , da eine neue Krise die

Erhaltung ihrer Selbstständigkeit einen Augen¬

blick zweifelhaft machte . Aber so wie Oestreich,

Preußen und Rußland in der letzten Sturmnacht

gleich wohlthätig leuchtenden Sternen über Hel-

vetien glänzten , verewigte sich ihr Name bey

den Eidgenossen in dem zweiten Völkerkampfe,

da sie als Schutzengel , Verderben verkündend

den Söldnern willkührticher Gewalt , den Schwei-

zerbund bewahrten.
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